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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den aktuellen Entwürfen der Gesetze zur 
Erhöhung des Wohngeldes und zur Änderung des Heizkostenzuschusses. Auf Grund der kurzen Frist 
für diese Stellungnahme ist es uns nicht möglich, die vorliegenden Ge setzesentwürfe im Detail zu 
prüfen und zu kommentieren.  Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren ggf. noch einmal dezidierter einlassen werden.  
 
Angesichts der dramatisch gestiegenen Lebenshaltungskosten, getrieben vor allem durch die hohen 
Energiepreise, begrüßen wir die vorgesehenen Maßnahmen ausdrücklich. Nicht zuletzt um den 
gesellschaftlichen Frieden zu erhalten, muss die Finanzierung des Wohnens für alle Bedürftigen auch 
staatlich gesichert werden. 
 
Es ist gut und richtig, dass der Empfängerkreis von Wohngeld signifikant erweitert wird. Nur steht zu 
befürchten, dass es weit mehr Bedürftige gibt, als jetzt durch die neuen Maßnahmen erreicht 
werden. 
Wir gehen derzeit davon aus, dass in Deutschland rund 11 Millionen Menschen den Anspruch auf 
einen Wohnberechtigungsschein und damit den Bedarf einer gewissen staatlichen Unterstützung 
haben. Zwischen diesen 11 Millionen und der durch das neue Wohngeld zu erreichenden 2 Millionen 
Menschen klafft eine deutliche Lücke. Sicher lässt sich diese nicht vollständig schließen.  Aber unsere 
Sorge ist groß, dass allzu viele Bedürftige von der neuen Regelung ausgeschlossen werden – obwohl 
sie zusätzliche Unterstützung eigentlich bräuchten. Auch diese Menschen dürfen mit den drasti sch 
gestiegenen Heizkosten nicht allein gelassen werden.  
 
Für das neue Wohngeld und den zweiten Heizkostenzuschuss mobilisiert der Bund erhebliche Mittel. 
Bau- und sozialpolitische Maßnahmen zur Förderung von dringend benötigtem Neubau dürfen 
deshalb aber nicht gekürzt werden.  
 
Wir begrüßen, dass die Gesetzesnovelle Elemente vorzieht, die öffentliche Verwaltung zu entlasten, 
um eine schnelle Auszahlung von Wohngeld und Heizkostenzuschuss zu ermöglichen. Jede noch so 
gut gemeinte Maßnahme ist wirkungslos, wenn sie nicht bei den Menschen ankommt. Daher ist es 
dringend erforderlich, dass der Bund Länder und Kommunen so weit unterstützt wie möglich.  
 
Auch wenn es nicht unmittelbar in den vorliegenden Gesetzen geregelt wird, möchten wir auf 
folgenden Aspekt hinweisen.  Er ergänzt die hier geplanten Maßnahmen:   Kosten für Energie 
erheben nicht Vermieterinnen und Vermieter, sondern die Energielieferanten. Daher ist es wichtig, 
dass auch Vermieter vor den Forderungen von Energieversorgern geschützt werden, wenn Zahlungen 
der Verbraucher ausbleiben. Um hier allzu hohe Nachzahlungen zu vermeiden, sollte eine 
angemessene Erhöhung der Abschlagszahlungen auch unterjährige und ohne zusätzlichen 
Energiekostenabrechnung verpflichtend möglich sein. Damit werden Mieterinnen und Mieter und 
Vermieter gleichermaßen geschützt und Verwaltungen vor riesigen Wellen von 
Sonderantragsstellungen bewahrt.  
 
Vielen Dank und beste Grüße 
 
Markus Weidling 
Bundesgeschäftsführer 

 
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. 
German Association of Private Real Estate and Housing companies 
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Stellungnahme zum Wohngeld-Plus-Gesetz 
 

 

Vorbemerkung  
 
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet 
mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessen-
vertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Ein-
richtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behinderten-
hilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind sys-
temrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-pri-
vate-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 
395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze. Die Investitio-
nen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. Mit 
rund 6.700 Pflegediensten, die circa 300.000 Patienten betreuen, und 
6.300 stationären Pflegeeinrichtungen mit etwa 370.000 Plätzen vertritt der 
bpa mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. Vor diesem Hinter-
grund nimmt der bpa wie folgt Stellung. 

 

 
 

 

Einleitung 
 
Der bpa begrüßt, dass der Gesetzgeber die Initiative ergreift, um eine Lö-
sung für die rasant steigenden Energiepreise der Pflegebedürftigen und 
Eingliederungshilfeempfänger zu entwickeln. Die Energiekrise hat sich für 
die betroffenen Menschen zu einer ähnlich großen wirtschaftlichen Heraus-
forderung wie die Pandemie entwickelt.  
 
Die nun offenkundig verfolgte Idee einer Ausweitung des Anspruchs auf 
Wohngeld für Pflegeheimbewohner gehört jedoch zu den denkbar schlech-
testen Lösungen. Die überwiegende Mehrzahl der pflegebedürftigen Men-
schen, die in der Häuslichkeit gepflegt werden oder eine Tagespflege be-
suchen, werden davon ebenso wenig wie die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von vollstationären Pflegeeinrichtungen profitieren. Die überwiegende 
Mehrzahl der Heimbewohner bezieht entweder Hilfe zur Pflege oder erfüllt 
die (ausgeweiteten) Voraussetzungen nicht. Darüber hinaus kommt es 
nach unseren Erkenntnissen in einzelnen Bundesländern ggf. zu Aus-
schlussgründen im Zusammenhang mit dortigen Pflegewohngeldern im 
Rahmen der Investitionskostenförderung. Da die Reform zudem erst im 
kommenden Jahr in Kraft tritt, würden weitere Monate vergehen, in denen 
es keine Unterstützung gibt. Die Kostenerleichterungen stellen darüber hin-
aus keine Abfederung der erheblich gestiegenen Energiekosten für die 
Pflegebedürftigen in der ambulanten und teilstationären Versorgung dar. 
 
Die Ausweitung des Wohngelds hat zudem keinerlei positive Auswirkungen 
auf die Pflegeeinrichtungen. Es ist ausdrücklich keine Hilfe zur Bewältigung 
deren finanzieller Herausforderungen. Die bestehenden erheblichen 
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Mehrbelastungen müssen jeweils erst aufwändig mit den Kostenträgern 
verhandeln werden, was diese bereits bundesweit blockieren. Ergebnisse 
könnten dann frühestens Ende des Winters vorliegen. Durch die nötigen 
Verhandlungen und die Anträge auf Wohngeld entsteht zudem ein umfas-
sender Bürokratieaufwand, der nicht notwendig wäre.  
Benötigt wird stattdessen ein unkompliziertes und schnelles Verfahren, mit 
dem die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe die 
rasant steigenden Energiepreise abrechnen können.  
 
Ein solches hatte der bpa schon früh in die Diskussion gebracht und dem 
Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt: eine Direkterstattung der 
Energie-Mehrkosten, die sich am geübten Abrechnungsverfahren beim 
Pflege-Rettungsschirm in der Corona-Pandemie orientiert. Die Pflege- und 
Eingliederungshilfeeinrichtungen müssen dafür höhere Abschläge ihrer 
Energieversorger direkt bei den Kostenträgern geltend machen können und 
diese Mehrkosten umgehend erstattet bekommen. Dabei geht es nur um 
eine Erstattung der aktuellen Mehrkosten. Zum Ende der Pflegesatzperiode 
erfolgte eine Spitzabrechnung. Eine zusätzliche Berücksichtigung dieser 
Kosten bei künftigen Pflegesatzverhandlungen wäre ausgeschlossen. Die 
Direkterstattungen der Energie-Mehrkosten können im Rahmen des SGB 
XI – wie bisher auch die Vergütungszuschläge für die zusätzliche Betreu-
ung und für zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal – als zusätzliche Entgelte 
zur Pflegevergütung (entsprechend § 84 Abs. 8 und 9 SGB XI) gewährt 
werden. 
 
Dieses vom bpa vorgeschlagene Verfahren hätte auch den Vorteil, dass 
viele Pflegebedürftige vor erheblichen Nachforderungen – nach einem Ab-
schluss des üblichen Pflegesatzverfahrens – geschützt wären. Ein zusätz-
licher Anstieg der Eigenanteile würde so vermieden. Dadurch würde auch 
verhindert, dass noch mehr Menschen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit in 
die Sozialhilfeabhängigkeit rutschen. Denn ohne Direkterstattung der Ener-
gie-Mehrkosten könnten viele Pflegebedürftige mit ihrem Eigenanteil finan-
ziell überfordert sein und müssten dann Hilfe zur Pflege beantragen. 
 
Die Vorteile der Direkterstattung der Energie-Mehrkosten haben auch die 
Bundestagfraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN laut de-
ren Positionspapieren überzeugt.  
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Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

23.09.2022

Stellungnahme

Verbändeanhörung zum „Wohngeld-Plus-Gesetz“ und „Änderung des Heizkos-
tenzuschussgesetzes“ 

I. Grundsätzliche Anmerkungen 

Die den kommunalen Spitzenverbänden eingeräumte Frist von 24 ist nicht zumutbar. In Anbe-
tracht dessen sehen wir uns daran gehindert, die Wohngeldstellen der Städte, Landkreise und 
Gemeinden in einem geordneten Verfahren einzubinden und deren Einschätzungen dezidiert 
vorzubringen. Darunter leidet am Ende die Gesetzesqualität, da insbesondere aufgrund der 
engen Zeitschiene, der immensen Herausforderungen in der Umsetzung und der Verdreifa-
chung des Empfängerkreises beim Wohngeld viel davon abhängt, die Gesetzgebungsvorhaben 
unter enger Rückkopplung an die Praxis auf den Weg zu bringen. Insofern betrachten wir die 
eingeräumte Frist mit großem Unverständnis. 

1. Die Erweiterung der Reichweite des Wohngeldes sowie die Zahlung eines weiteren Heiz-
kostenzuschusses erachtet die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände als 
notwendig und begrüßt beide Vorhaben im Grundsatz ausdrücklich.  

Die vorlegten Entwürfe begegnen den immer weiter steigenden Wohn- und Energiekosten 
zielgerichtet. Die darin enthaltenen Maßnahmen unterstützen berechtigte Haushalte bei der 
Sicherung ihres angemessenen Wohnraumes. Mit der Wohngeldreform strebt der Gesetzge-
ber an, die berechtigten Empfängerhaushalte innerhalb kürzester Zeit zu verdreifachen und 
beantragtes/benötigtes Wohngeld in kürzester Zeit an die Leistungsberechtigten auszuzahlen. 
Der Heizkostenzuschuss hilft, die nun merklich gestiegenen Energiekosten zumindest zu ei-
nem Teil weiter zu kompensieren. 

2. Für die Verwaltungen bedeutet dies jedoch einen immensen Mehraufwand ohne zeitli-
chen Spielraum, sich auf die neue Situation einzustellen. Kurzfristig wird dieser Mehrauf-
wand durch die Wohngeldbehörden kaum zu stemmen sein. Sie müssen sich personell 
und organisatorisch auf die Verdreifachung der Wohngeldanträge einstellen. 

Es fehlt bereits aktuell an Fachkräften. Neues Personal ist entsprechend in die komplexe Ma-
terie des Sozialverwaltungsverfahrens und des Wohngeldrechts einzuarbeiten. Das Konzept 
zur Einarbeitung in die rechtliche Materie der Wohngeldbehörden ist in den Kommunen auf 
einen Zeitraum zwischen sechs Monaten und einem Jahr ausgelegt. Mit neuem und 
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ausreichend qualifiziertem Personal ist zum Anfang des Jahres nicht zu rechnen. Die anstehen-
den Aufgaben müssen mit dem derzeitigen Personalkörper bewältigt werden. Allein die Be-
reitstellung von Raumkapazitäten und IT-Infrastruktur im erforderlichen Maße stellt viele 
Wohngeldstellen vor große Probleme.  

Dies wird unweigerlich zu verlängerten Bearbeitungszeiten und einem „Antragsstau“ führen. 
Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bindet weitere Ressourcen in 
der Sachbearbeitung. Gleichzeitig werden Anspruchsberechtigte erwarten, das breit kommu-
nizierte, erhöhte Wohngeld, zumindest aber den Heizkostenzuschuss, auch ab Januar ausge-
zahlt zu bekommen.  
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Wohngeldreform, anders als die Reformen in der Ver-
gangenheit, auf ein breites Echo in der Gesellschaft stößt. Die Nachfragen in den Wohngeld-
stellen zu der Reform und zum zweiten Heizkostenzuschuss nehmen täglich zu.  

3. Die von uns zuvor eingebrachten zahlreichen Verbesserungsvorschläge zur spürbaren 
Entlastung der Fallbearbeitung für die Verwaltungen wurden nicht oder nicht adäquat in 
den Gesetzesentwurf zur Wohngeldreform übernommen. Dies bedauern wir ausdrück-
lich! Denn der Entwurf des Wohngeld-Plus-Gesetzes droht in der Summe eher zu noch 
höheren Aufwänden pro Fall zu führen. 

Bezeichnend ist, dass der Ref-E WoGPlusG zur Frage des Erfüllungsaufwands der Verwaltun-
gen von Ländern und Kommunen noch Leerstellen enthält. Wir ersuchen daher dringend um 
eine echte Verwaltungsvereinfachung, um die zu erwartende Antragsflut zeitnah abschließend 
und rechtssicher bescheiden zu können. Der Verzicht auf Bagatellrückforderungen oder Ver-
einfachungen beim Einkommensbegriff sind beispielsweise unerlässlich, um das Bearbeiten 
von Anträgen zur verkürzen und die nötigen Kapazitäten zu schaffen. 

4. Zur effektiven und effizienten Absicherung des Wohnens sollten die korrespondierenden 
Sozialleistungen rechtskreisübergreifend koordiniert werden. Hierzu bedarf es praxisori-
entierter Vorrang- bzw. Ausschluss-vorschriften. Dadurch wird das Hilfesystem für die 
Leistungsberechtigten besser überschaubar, die Leistungs-inanspruchnahme und -erbrin-
gung verbessert sowie Bürokratie abgebaut. 

II. Zum Entwurf eines Wohngeld-Plus-Gesetzes im Detail 

Artikel 1 WoGPlusG-E: Änderung der Wohngeldgesetzes 

Zu § 12 Abs. 6 und 7 WoGPlus-E (Heizkosten- und Klimakomponente) 
Die Integration einer dauerhaften Heizkostenkomponente begrüßen wir. Dies gilt auch für die 
vergleichsweise unkomplizierte Umsetzbarkeit.  
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Die Einführung der geplanten Klimakomponente wird aus fachlicher Sicht begrüßt, da sie auf 
Grund der Pauschalen einen geringen Verwaltungsaufwand verursachen dürfte. Aus umwelt-
politischer Sicht ist kritisch anzumerken, dass keine energetischen Unterscheidungen bei den 
Wohnungen vorgenommen werden. Stattdessen wird die Klimakomponente pauschal an alle 
Berechtigten ausgezahlt bzw. bei der Unterkunftsberechnung berücksichtigt. Worin genau der 
„Klimaaspekt“ in der Klimakomponente liegt, bleibt unklar.  

Zu § 25 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 WoGPlusG-E (Verlängerung BWZ und Erhöhung der Miete): 
Mit der Aufnahme in das Wohngeldgesetz soll des Weiteren die rechtliche Möglichkeit ge-
schaffen werden, nach zwölf Monaten einen erneuten Antrag zu stellen, wenn sich die zu be-
rücksichtigende Miete oder Belastung um mehr als zehn Prozent erhöht hat.  

Für Wohngeldbeziehende ist diese Möglichkeit durchaus positiv zu bewerten, da sie ggf. einen 
höheren Wohngeldanspruch ab dem 13. Monat geltend machen können. Für die Verwaltung 
stellt dies aber einen zusätzlichen Aufwand in der Prüfung von Anträgen dar. Auch muss ge-
prüft werden, ob es einer technischen Anpassung im Fachverfahren bedarf. Kritisch wird 
ebenfalls die Abweichung der sonst im Gesetz üblichen 15 Prozent als Schwellenwert gesehen.  

Dieser neue Prüfschritt verursacht weitere Mehrarbeit bei den Wohngeldbehörden (mehr Er-
höhungsanträge werden zugelassen) und einen umfangreichen Programmieraufwand für die 
Hersteller von Fachverfahren. 

Wir weisen überdies darauf hin, dass die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes auf bis zu 
18 Monate bereits nach aktuell geltender Wohngeldverwaltungsvorschrift möglich ist, sofern 
es die Geschäftslage erforderlich macht (Nr.2511 Abs. 2, S. 5 und 6 WoGvWV). 

Ebenso geben wir zu bedenken, dass Erhöhungen der Kaltmiete innerhalb eines Jahres von 
mehr als 10 Prozent eher selten vorkommen, da dies mietrechtlich häufig gar nicht zulässig ist. 

Änderungsvorschlag: 
Daher regen wir an, die Grenzen in § 27 Abs. 1 Nr. 2 auf 10 Prozent und in § 27 Abs. 1 Nr. auf 
30 Prozent herabzusetzen. Des Weiteren empfehlen wir, die Minderungsgrenzen im § 27 Abs. 
2 S.1, Nr. 1 bis 3 auf ebenfalls 30 Prozent zu reduzieren. 

Zu § 26a WoGPlusG-E: Vorläufige Zahlung des Wohngeldes 
Mit dem neuen § 26a WoGG soll im Regelfall die Auszahlung des Wohngeldes im Wege der 
vorläufigen Zahlung erfolgen. Die Wohngeldbehörden haben also nicht die Möglichkeit einer 
vorläufigen Zahlung, sondern sind im Regelfall gehalten, Vorschusszahlungen zu leisten. Die 
dadurch suggerierte Erwartungshaltung bei den Anspruchsberechtigten führt zu unrealisti-
schen Hoffnungen, Wohngeld schnellstmöglich ab Antragstellung ausgezahlt zu bekommen. 
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Das ist immens konfliktbehaftet und sorgt bei den Wohngeldstellen für erheblichen Erklä-
rungsaufwand gegenüber den Antragsstellenden.  

Vorläufige Bescheide wurden im Wohngeld bisher nicht ohne Grund als systemfremd angese-
hen: Es wird bei vorläufigen Bescheiden höchst schwierig werden, den Antragstellenden eine 
geraume Zeit später zu vermitteln, dass sie Nachweise für den Zeitraum vor der ursprüngli-
chen Antragstellung nachreichen müssen, da auch bei der endgültigen Entscheidung für die 
Prognose der ursprüngliche Antragszeitpunkt gilt. 

Wohngeld wird, neben der Feststellung eines hinreichenden Leistungsanspruches, ohnehin 
aufgrund einer Einkommensprognose festgesetzt. Eben diese Prognose wäre auch im Falle ei-
ner vorläufigen Bewilligung zwingende Voraussetzung für eine Wohngeldbewilligung und un-
terscheidet sich hier von einer vorläufigen Leistungsbescheidung beispielhaft im SGB II. 

Es müssten dazu vorläufige Leistungsbescheide über die Fachverfahren neu zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies wird in der Kürze der Zeit kaum möglich sein. 

Die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass ein Anspruch auf Wohngeld besteht, ist für die vor-
läufige Zahlung Voraussetzung. Zur Feststellung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit des 
Wohngeldanspruchs müssten alle drei Berechnungsgrößen nach dem WoGG geprüft werden. 
Dies kommt einer Wohngeldbewilligung gleich. 

Bei entsprechend vorläufig bewilligten Leistungen ist eine endgültige Festsetzung erforderlich. 
Endgültige Festsetzungen gehen rückwirkend mit einer vollständigen Prüfung mit ggf. weite-
rer Unterlagenanforderung einher. Sie binden erhebliche Kapazitäten bei den Wohngeldbe-
hörden im Nachgang und behindern somit Entscheidungen über Weiterleistungsanträge in 
den Folgejahren. Es ist davon auszugehen, dass Berechtigte hier nicht (mehr) mitwirken und 
viele Überzahlungen entstehen, die aufwändig zurückgefordert werden müssen und deren 
Rückzahlung überwacht werden muss. 

Änderungsvorschlag: 
Wir sehen die Aufnahme des § 26 a in das WoGG daher kritisch und sprechen uns gegen 
eine Aufnahme in das WoGG aus. 

Ergänzender Hinweis zum „Chancenrechner“: 
Weiterhin regen wir nochmals an, der digitalen Antragstellung im Wohngeld-Onlineverfahren 
einen „Chancenrechner“ vorzuschalten. Das hilft, um bereits im Vorfeld die Antragstellung 
größtenteils auf den wohngeldberechtigten Personenkreis größernteils einzuschränken. 
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Artikel 2 WoGPlusG-E: (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu § 85 bzw. § 12a SGB II im WoGPlusG-E (Übergangsregelung) 
Die geplante Neuregelung des § 12a SGB II und die geplante Befristung Wohngeldleistungen 
nicht bis zum 30.6.2023 in Anspruch zu nehmen, sollte aus unserer Sicht auf den 31.12.2023 
verlängert werden.   

Änderungsvorschlag: 
Wir regen an, diese sinnvolle Neuregelung auch für das SGB XII zu prüfen, da die Größenord-
nung betroffener Fälle ähnliche Dimensionen aufweist. 

Artikel 3 WoGPlusG-E: Änderung der Wohngeldverordnung (Mietenstufen) 

Anlage (zu § 1 Abs. 3): Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2023 
Bereits mehrfach und in verschiedenen Formaten haben wir die bisherige Systematik der Ein-
ordnung der Mietenstufen hinterfragt und auf Widersprüche und mangelnde Plausibilität bei 
der Zuordnung hingewiesen.  

Die im WoGPlusG-E neu gefasste Liste der Mietenstufen liefert bedauerlicher Weise keine 
schlüssige Erklärung, ob hinter der Neueinstufung zahlreicher Gemeinden ein methodisch 
überarbeitetes Konzept liegt. Wir befürchten, dass dies nicht der Fall ist, denn nach wie vor 
wirft die Einteilung zahlreiche Fragen auf:  

Beispielsweise wird die Stadt Münster durch den Gesetzentwurf von V auf IV herabgestuft 
und befindet sich damit hinsichtlich der Mietenstufe auf der Ebene von Mülheim an der Ruhr 
oder Pirna. Dies widerspricht sämtlichen empirischen Befunden auf Bundes- und Landes-
ebene, die u.a. Grundlage für die Anwendungsbereiche des BGB und BauGB sind. Auch die 
Entwicklung des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Münster belegt eine der stärksten Miet-
entwicklungen im Vergleich deutscher Großstädte in den vergangenen Jahren in etwa auf das 
Niveau von Düsseldorf und Köln (jeweils Mietenstufe VI).  

Ebenso unverständlich ist die Situation der Stadt Frankfurt am Main, die weiterhin in Mieten-
stufe VI verbleibt, wohingegen sich z. B. Königstein, der Main-Taunus-Kreis sowie Raunheim in 
der Mietenstufe VII wiederfinden.  

Leider bleibt die Mieteneinstufung intransparent, spiegelt auch über die hier aufgeführten 
Fälle hinaus insgesamt nicht die regionalen Gegebenheiten angemessen wider und liefert 
zudem eine Reihe unplausibler Ergebnisse.  

Änderungsvorschlag: 
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Wir regen an, von der Änderung der Wohngeldverordnung abzusehen, bis es eine schlüssige 
und empirisch fundierte Ermittlung und Festlegung der Mietenstufen gibt. 

III. Zum Entwurf eines Heizkostenzuschussgesetzes im Detail 

Der Referentenentwurf zum Heizkostenzuschussgesetz findet unsere Zustimmung.  

Wir begrüßen insbesondere, dass es durch § 4 des Entwurfs dabei bleibt, dass eine rückwir-
kende Aufhebung des Wohngeldbescheides sich nicht auf den Heizkostenzuschuss auswirkt. 
Eine Rückforderung ist dem Gesetzestext zufolge nicht vorgesehen.  

Wir bitten allerdings, die Formulierung auf S. 14 der Begründung „zu Nummer 6 (§ 4), zu Buch-
stabe c“ zu prüfen. Dort heißt es „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung soll eine 
erneute Prüfung und Rückforderung in einer geringen Anzahl von Fällen nicht erfolgen.“ Hie-
raus ließe sich – je nach Lesart – eine Rückforderung herauslesen. Wir bitten um Klarstellung 
in der Begründung.  

Darüber hinaus haben wir Bedenken, dass Empfänger von stationärer Hilfe zur Pflege nach 
dem Siebten Kapitel SGB XII, die Wohngeld als Einkommen einzusetzen haben, besser gestellt 
würden, da sie den einmaligen Heizkostenzuschuss nicht als Einkommen einzusetzen hätten. 
Somit erhielten sie ohne ersichtlichen Grund einen einmaligen Zuschuss, den sie nicht zur De-
ckung der erhöhten Heizkosten verwenden müssten. 

Redaktionell sollte im § 2a Abs. 3 das Wort „einmaligen“ gestrichen werden. 

Änderungsvorschlag: 
Wir regen an, die daraus resultierenden Änderungen vorzunehmen. 



 

 

 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und 

Bauwesen 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-

Gesetz) 

 

Inhalt des Referentenentwurfes:  

Das Wohngeld soll Haushalte mit niedrigeren Einkommen bei der Bewältigung der 

Wohnkostenbelastung unterstützen. Das Ziel des Wohngeldes ist die wirtschaftliche 

Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Dieses Ziel kann vor 

dem Hintergrund der Erfordernisse zur umfassenden energetischen Sanierung des 

Gebäudebestandes und angesichts der stark steigenden Energiepreise aktuell auch 

mit dem durch die Fortschreibung (Dynamisierung) des Wohngeldes zum 1. Januar 

2020 festgelegten Leistungsniveau und der Reichweite des Wohngeldes nicht 

erreicht werden. Die Wohnkostenbelastung an den Einkommensgrenzen des 

Wohngeldes ist aktuell erheblich und betrug im Jahre 2020 trotz Wohngeld in der 

Spitze über 50 Prozent des verfügbaren Einkommens. Angesichts dieser hohen 

Wohnkostenbelastungen an den Einkommensgrenzen des Wohngeldes und bei 

Haushalten, die knapp oberhalb der Wohngeldgrenze liegen, besteht dringender 

struktureller Anpassungsbedarf. Die Mehrbelastung dieser Haushalte bei den 

Wohnkosten wird durch den gegenwärtig starken Anstieg der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten (Inflation) und insbesondere durch die drastischen 

Preissteigerungen bei den Energiekosten massiv verstärkt. 

Bemessungsgrundlage des Wohngeldes ist die Bruttokaltmiete. Kosten für Heizung 

und Warmwasser werden bei den Belastungen nicht berücksichtigt. Angesichts der 

sehr stark steigenden Preise für Heizenergie ist es erforderlich, auch die 

Heizkostenbelastungen der Haushalte im Wohngeld zu berücksichtigen. 

Die Wohngeldreform enthält folgende drei Komponenten, die die strukturellen 

Mehrbelastungen der Wohngeldempfänger abfedern sollen: 

Um die erheblichen Mehrbelastungen durch die seit 2021/22 stark steigenden 

Heizkosten zu berücksichtigen, wird eine dauerhafte Heizkostenkomponente 

eingeführt, die als Zuschlag auf die zu berücksichtigende Miete oder Belastung in die 

Wohngeldberechnung eingeht. 

Durch die Einführung einer Klimakomponente im Wohngeld erfolgt ein Zuschlag auf 

die Höchstbeträge der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung in der 

Wohngeldberechnung. Damit können strukturelle Mieterhöhungen im Wohngeld 
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aufgrund energetischer Maßnahmen im Gebäudebereich im gesamten 

Wohnungsbestand oberhalb der bisherigen Höchstbeträge berücksichtigt werden. 

Eine ergänzende Anpassung der Wohngeldformel wird auch an den 

Einkommensrändern des Wohngeldes eine durchschnittliche Wohnkostenbelastung 

von rund 40 Prozent gewährleisten und zusätzlichen Haushalten einen Anspruch auf 

Wohngeld ermöglichen. 

Von der Verbesserung des Wohngeldes profitieren im Jahr 2023 insgesamt rund 2 

Millionen Haushalte. Darunter sind rund 1,42 Millionen Haushalte, die durch die 

Wohngeldverbesserung einen erstmaligen oder erneuten Anspruch auf Wohngeld 

erhalten. 

Der Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten beträgt:  

Anzahl der zu 
berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder 

Betrag zur 
Entlastung bei den 
Heizkosten aufgrund 
der CO2-Bepreisung 
in Euro 

Betrag der 
dauerhaften 
Heizkostenkompone
nte in Euro 

Gesamtbetrag zur 
Entlastung bei den 
Heizkosten in Euro 

1 14,40 96 110,40 

2 18,60 124 142,60 

3 22,20 148 170,20 

4 25,80 172 197,80 

5 29,40 196 225,40 

Mehrbetrag für jedes 
weitere zu 

berücksichtigende 
Haushaltsmitglied 

3,60 24 27,60 

 

Die Klimakomponente beträgt:  

Anzahl der zu berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder 

Als Klimakomponente zu 
berücksichtigender Zuschlag zu den 
Höchstbeträgen nach § 12 Absatz 1 in Euro 

1 19,20 

2 24,80 

3 29,60 

4 34,40 

5 39,20 

Mehrbetrag für jedes weitere zu 
berücksichtigende Haushaltsmitglied 

4,80“ 

 

Bewertung: 
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Die Stärkung der Entlastungswirkung des Wohngeldes sowie die Elemente für einen 

vereinfachten und beschleunigten Bezug des Wohngeldes (bspw. vorläufige 

Zahlung) sind insgesamt zu begrüßen.  

Kritisch ist jedoch zu bewerten, dass trotz steigender Stromkosten1, keine 

umfassende Energiekostenkomponente in das Wohngeld integriert wird. Der 

Paritätische Gesamtverband spricht sich bereits seit Langem für die Integration einer 

dauerhaften Energiekostenkomponente aus, die die realen Preissteigerungen der 

Heiz- und der Stromkosten abbildet. Da der Verbrauch der Energiekosten wesentlich 

von der Art des Energieträgers beeinflusst wird, sollte zudem geprüft werden, ob die 

Heiz- bzw. Energiekostenkomponente in Abhängigkeit vom Energieträger 

ausgestaltet wird.  

Es ist positiv zu werten, dass von der Verbesserung des Wohngeldes im Jahr 2023 

insgesamt rund 2 Millionen Haushalte profitieren sollen. Dennoch ist zur 

Entlastungswirkung des Wohngeldes insgesamt zu konstatieren, dass nach einer 

vorläufigen und überschlägigen Schätzung rund 5,6 Mio. Personen bzw. etwa 2,8 

Mio. Haushalte nicht von Sozialleistungen (Grundsicherungssysteme, Wohngeld, 

BAföG) profitieren, die die steigenden Warmmieten kompensieren, obwohl diese 

einkommensarm sind.2 Gerade in Zeiten enorm hoher Energiekosten, braucht es 

jedoch zielgerichtete und umfassende Hilfen, die sich an einkommensarme Personen 

und Haushalte richten. 

Zur Entlastung der Mieter*innen insgesamt und insbesondere zur Entlastung von 

einkommensärmeren Mieter*innen, welche mit rund 43 Prozent3 einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil der Wohnkosten an ihrem Haushaltseinkommen 

aufweisen, braucht es eine umfassende Strategie. Die Anhebung des Wohngeldes 

allein reicht nicht aus. Notwendig sind dafür auch die Begrenzung von erheblichen 

Mietpreissteigerungen, indem u.a. die Mietpreisbremse verschärft wird, sowie die 

erhebliche Ausweitung der Schaffung von Sozialwohnungen. Derzeit beträgt der 

Bestand nur rund 1,1 Mio. Sozialwohnungen. Der Bestand an Sozialwohnungen 

muss bis zum Jahr 2030 von aktuell 1,14 Millionen auf mindestens 2 Millionen 

aufgestockt werden.4 

23.9.2022 

                                                           
1 https://www.check24.de/strom/stromkrise/  
2 Eigene Berechnungen, Paritätischer Gesamtverband.  
3 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-
wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html 
4 Pestel-Institut- 2022. Bezahlbarer Wohnraum 2022. Neubau - Umbau – Klimaschutz. S. 25. 
https://www.mieterbund.de/fileadmin/public/Studien/Pestel-Studie_Bezahlbarer_Wohnraum_2022.pdf  

https://www.check24.de/strom/stromkrise/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eurostat-anteil-wohnkosten-haushaltseinkommen-mz-silc.html
https://www.mieterbund.de/fileadmin/public/Studien/Pestel-Studie_Bezahlbarer_Wohnraum_2022.pdf


Sehr geehrte Damen und Herren, 

der DCV bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Aufgrund der kurzen Fristsetzung ist uns 

eine detaillierte Stellungnahme zu den beiden Gesetzespaketen leider nicht möglich. Wir behalten 

uns eine ausführliche Stellungnahme zum weiteren parlamentarischen Gesetzesverfahren vor.  

Wir begrüßen sehr, dass mit der Wohngeldnovelle wesentlich mehr Haushalte als bisher vom 

Wohngeld profitieren und mit der Einführung einer Heizkosten -und Klimakomponente strukturelle 

Mehrbelastungen von WohngeldempfängerInnen abgefedert werden sollen.  

Für eine angemessenes und familiengerechtes Wohnen sind aber nicht nur die Heiz- und 

Sanierungskosten von Bedeutung, damit dieses Instrument zielgenau wirken kann. Der DCV fordert 

seit Langem auch die Berücksichtigung einer Stromkostenkomponente, damit Stromkosten besser 

und transparent abgebildet werden können. Erhebliche Preissteigerungen, die aktuell zu bei den 

Strompreisen beobachten sind, verringern das diesen Haushalten zur Verfügung stehende 

Einkommen wesentlich. 

Angesicht der langen Bearbeitungsdauer von aktuell 6-12 Monaten oder länger, die es jetzt schon in 

vielen Wohngeldstellen gibt, begrüßen wir die Möglichkeit der vorläufigen Zahlung des Wohngeldes, 

um „in Einzelfällen oder bei erhöhtem Geschäftsgang in den Wohngeldbehörden eine zügige 

Auszahlung der erhöhten Wohngeldbeträge zugunsten der Wohngeldhaushalte zu ermöglichen“. Es 

ist damit zu rechnen, die Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten um 1,4 Mio. Haushalte, 

die sehr zu wichtig ist, zu weiteren Verzögerungen bei der Bearbeitung führen wird. Der 

Gesetzentwurf sieht hier eine Rückforderung der Zahlungen vor, falls sich bei der Bearbeitung 

herausstellt, dass doch kein Wohngeldanspruch bestanden hat. Wird Wohngeld jedoch nach 

entsprechend langen Bearbeitungszeiträumen zurückgefordert, stehen viele Mieter vor existenziellen 

Problemen und sind mit Schulden konfrontiert. 

Problematisch ist die Möglichkeit der Rückforderung insbesondere, wenn ein Wohngeldanspruch 

nicht bestand, Wohngeld zurückgefordert wurde, aber der Leistungsberechtigte z.B.  ALG II-

Leistungen nicht beantragt hat. Hier müssten die Leistungsberechtigten zumindest auf eine Regelung 

entsprechend § 28 SGB X verwiesen werden, die es ermöglicht nachträglich z.B.  beim Jobcenter 

einen Antrag auf SGB II-Leistungen zu stellen.  

Darüber hinaus sollte angesichts der potenziell hohen Rückerstattungsforderungen, die über einen 

langen Zeitraum auf die Leistungsberechtigten zukommen könnten, eine Rückerstattung zumindest 

für die Fälle zeitlich gedeckelt werden, in denen der Leistungsberechtigte für die verzögerte 

Überprüfung der vorläufigen Leistungen kein Verschulden trägt. So sollte die Erstattung zumindest 

auf einen Zeitraum von drei Monaten beschränkt werden bzw. Erstattungen über diesen Zeitraum 

hinaus erlassen werden, da sonst für viele Haushalte eine Überschuldung droht. 

Angesichts der zu begrüßenden Ausweitung des EmpfängerInnenkreises von Wohngeld bedauert der 

DCV, dass die aufenthaltsrechtliche Unschädlichkeit des Wohngeldes im Referentenentwurf erneut 

nicht geregelt wird. 

Wir begrüßt, dass mit einem 2. Heizkostenzuschuss einkommensschwächere Haushalte bei den 

Wohnkosten entlastet werden sollen. Für die Berechnung des zweiten Heizkostenzuschusses soll 

erneut der letzte Monat des Zeitraums vom 1.September 2022 bis 31. Dezember 2022 maßgebend 

sein, für den Wohngeld bewilligt wurde. Es kann also sein, dass ein Haushalt während des Großteils 

der Heizperiode aus mehreren Mitgliedern bestand, aufgrund eines Auszugs aber im November nur 

noch eine Person zu berücksichtigen ist. Dies ist nicht sachgerecht. Der DCV fordert, dass im Rahmen 



einer Günstigerprüfung von Amts wegen alle Personen zu berücksichtigen sind, für die im 

maßgeblichen Zeitraum in der Zeit vom 1.September 2022 bis 31. Dezember 2022 mindestens ein 

Monat Wohngeld bewilligt wurde. Im Ergebnis ist auf den Monat mit den meisten 

Haushaltsmitgliedern abzustellen 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Fix 
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I. Einleitung 

Der Deutsche Mieterbund (DMB) hält eine umfassende Reform des Wohngeldes für dringend 

erforderlich, da die systemischen Probleme des Wohngeldes trotz zahlreicher Anpassungen 

in den letzten Jahren weiter fortbestehen. Die Berechnung des Wohngeldes muss an den 

realen Kosten der Betroffenen ausgerichtet werden. Dazu gehört, dass die Grundlage für 

die Berechnung der Mieten die ortsübliche Vergleichsmiete wird, nicht die durchschnittliche 

Miete aller Wohngeldempfängerinnen und -empfänger vor Ort. Die vollständigen Energie- und 

Heizkosten müssen bei der Festlegung der zu berücksichtigenden Miete bzw. der 

Höchstbeträge angerechnet werden, damit anstatt wie bisher nur die Kaltmiete1 zukünftig die 

Bruttowarmmiete und damit die gesamten Wohnkosten berücksichtigt werden. Zudem 

muss sichergesellt werden, dass die betroffenen Mieter und Mieterinnen mit besonders hohen 

Nachzahlungen vom Wohngeldsystem auch erfasst werden. Daher muss der Empfängerkreis 

deutlich ausgeweitet werden, da es momentan nur etwa 640.000 Mieterhaushalte gibt, die 

mit Wohngeld unterstützt werden, bei mindestens 4,1 Millionen Haushalten, die allein in den 

großen Städten bei ihren Wohnkosten überlastet sind. Hinzu kommen die Haushalte, die ihre 

hohe Nebenkostennachzahlung entweder gar nicht oder nur noch sehr schwierig stemmen 

können, unabhängig vom Einkommen. Der Reformbedarf dieser 1,4 Mrd. teuren 

Subjektförderung ist überfällig.  

Der vorliegende Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung 

und Bauwesen adressiert diese Defizite teilweise und beinhaltet erhebliche Verbesserungen 

für Wohngeldempfänger. Das Wohngeld soll sich laut Referentenentwurf im Durchschnitt mehr 

als verdoppeln, und zwar von rund 180 Euro auf rund 370 Euro pro Monat. Die Einführung 

einer dauerhaften Heizkostenkomponente führt zu einem höheren Wohngeld von 1,20 Euro 

je Quadratmeter Richtfläche, wodurch zukünftig die Heizkosten bei der Wohngeldberechnung 

sachgerecht berücksichtigt werden. Die Einführung einer Klimakomponente erfolgt über 

einen Zuschlag auf die Miethöchstbeträge, so dass sich eine Anhebung des Mietniveaus - also 

die in der Wohngeldberechnung zu berücksichtigende Miete - um 40 ct/qm erhöht. Der 

Heizkostenzuschuss in Höhe von 415 Euro (1-P-HH) bzw. 540 Euro (2-P-HH) wird ebenfalls 

als sachgerecht bewertet, da dieser automatisch alle Wohngeldempfänger trifft, die in der Zeit 

vom 1. September 2022 bis zum 31. Dezember 2022 Wohngeld bezogen haben. Unklar ist 

allerdings, wann der Zuschuss ausgezahlt werden soll.  

                                                
1 Neben der verzerrten Berechnung der Realmieten der Wohngeldempfänger durch die sogenannten Mietstufen werden die Heiz- 
und Stromkosten nur pauschal und nicht nach Energieträger oder Energieeffizienzklasse des Gebäudes berücksichtigt. 
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Mit den geplanten Maßnahmen werden die Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld 

sachgerecht von ihren energiebedingten Mehrkosten entlastet. Ob die Ausweitung der 

Wohngeldhaushalte auf 2 Mio. und die angemessene Bearbeitung der Anträge ab dem 

1.1.2023 so umsetzbar sind, bleibt allerdings trotz der Reglungen zu einem beschleunigten 

Bezug zu bezweifeln. Zudem leiden nicht nur die anvisierten 2 Mio. Haushalte unter hohen 

Wohnkosten, sondern rund die Hälfte aller Mieterinnen und Mieter in angespannten 

städtischen Wohnungsmärkten. Wohngeld kann daher keine mietrechtlichen und 

wohnungspolitischen Maßnahmen ersetzen.  

 

Der Deutsche Mieterbund fordert im Rahmen der Wohngeldreform: 

 die Ausweitung des Empfängerkreises auf alle von ihren Wohnkosten überlasteten 

Haushalte, 

 die Berücksichtigung der Bruttowarmkosten durch dynamische Heizkosten- und 

Stromkostenkomponenten bei der Wohngeldberechnung, 

 vereinfachtes Auszahlungsverfahren zur schnellen und effektiven Umsetzung der 

Reform, 

 Entbürokratisierung der Wohngeldbeantragung, 

 dauerhafter Heizkostenzuschuss für alle einkommensschwachen Haushalte. 

 

II. Ausweitung des Empfängerkreises auf alle von ihren Wohnkosten 

überlasteten Haushalte – mind. 4,1 Mio. Haushalte unterstützen 

Die Mietbelastung in deutschen Städten ist zu hoch – fast die Hälfte2 aller Mieterinnen und Mieter 

zahlte bereits vor der Corona-Krise mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommen für ihre 

Warmmiete und ist damit finanziell überlastet. Das entspricht mehr als 4,1 Millionen Haushalten, 

in denen rund 6,5 Millionen Menschen leben. Dagegen erhielten Ende 2020 nur rund 640.000 

Haushalte durchschnittlich 177 Euro Wohngeld im Monat3. Der Anfang des Jahres 

beschlossene einmalige Heizkostenzuschuss soll laut Regierungsangaben rund 700.000 

wohngeldbeziehende Haushalte erreichen und mit einmalig 270 Euro bis 350 Euro entlasten. 

                                                
2 49,2 Prozent der rund 8,4 Millionen Mieterhaushalte, die in Deutschlands Städten mit mind. 100.000 Einwohnern wohnen, 
müssen mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für ihre Bruttowarmmiete ausgeben. 
3 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung Nr. 517 vom 12. November 2021, Link.  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Wohngeld/_inhalt.html
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Die Mietbelastungsquote steigt mit sinkendem Einkommen, rund 25,9 Prozent der Haushalte in 

den 77 deutschen Großstädten zahlen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete. 

Fast 12 Prozent aller Mieterinnen und Mieter müssen sogar über 50 Prozent ihres Einkommens 

für die Wohnkosten entrichten4. Dabei sind eventuelle Sozialtransfers und Wohngeld schon 

berücksichtigt, die Ausgaben für die steigenden Strom- und CO2-Preise dagegen nicht. Zudem 

sind bei diesen Zahlen weder die Energiepreissteigerungen der letzten Monate noch die hohe 

Inflation erfasst, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Wohnkostenbelastung 

weiter zugenommen hat. Das zeigt, dass weder die Anzahl der Wohngeldhaushalte noch die 

Höhe des Wohngeldes ausreichend sind, um den von Wohnkosten überlasteten Haushalten 

wirklich zu helfen. 

 

Das Wohngeld als Rechtsanspruch für Mieter und Mieterinnen muss die realen Verhältnisse 

der Betroffenen widerspiegeln und damit die individuelle Wohnkostenbelastung. Die 

Mietenstufen der Wohngeldtabelle bilden die tatsächlich zu zahlenden Mieten nicht realistisch ab, 

da zum einen die Antragsteller nur pauschale Höchstbeträge für ihre entsprechende Mietbelastung 

angeben können. Zum anderen wird als Berechnungsgrundlage der Mietstufen das Mietniveau 

der Wohngeldempfänger herangezogen, welches die tatsächliche Mietpreisentwicklung vor Ort 

nur eingeschränkt wiedergibt. Dadurch kann die individuelle Wohnkostenbelastung auch in den 

jeweiligen Mietstufen stark variieren. Eine Koppelung an die ortsübliche Vergleichsmiete, welche 

regelmäßig angepasst wird, wäre hier wesentlich sachgerechter. Zudem waren die 

Einkommensgrenzen bisher zu niedrig, um den Kreis der Empfänger bedarfsgerecht auszuweiten. 

Ob durch die angepassten Parameter der Wohngeldformel nach Anlage 2 und 3 des 

Referentenentwurfs tatsächlich 2 Mio. Haushalte in die Wohngeldberechtigung fallen, kann 

aufgrund der fehlenden Transparenz im Entwurf nicht nachvollzogen werden5. Allerdings ist 

auffällig, dass vor allem die Parameter für das monatliche Gesamteinkommen nach oben 

verändert wurden, während die Werte für die zu berücksichtigende monatliche Miete oder 

Belastung im Vergleich zum Status quo unverändert geblieben sind bzw. nur über die neue 

Heizkosten- und Klimakomponente nach der Berechnung berücksichtigt werden. Gerade vor dem 

Hintergrund hoher Mieten und fehlender Wohnungen in den Ballungszentren, leiden auch viele 

Haushalte mit „höherem“ Einkommen unter einer großen Wohnkostenbelastung. Eine deutliche 

Erhöhung dieser Grenzen ist daher sachgerecht. Allerdings wird damit auch weiterhin die 

individuelle Wohnkostenbelastung nur bedingt abgebildet. Dies zeigt sich vor allem an der 

                                                
4 Hans-Böckler-Stiftung: Neue Studie mit Daten für alle 77 Großstädte, Link. 
5 „Eine ergänzende Anpassung der Wohngeldformel wird auch an den Einkommensrändern des Wohngeldes zusätzlichen 
Haushalten Anspruch auf Wohngeld geben und damit eine Absenkung der durchschnittlichen Wohnkostenbelastung auf rund 40 
Prozent gewährleisten.“, Referentenentwurf zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz), S. 60. 

https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-33590.htm
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Tatsache, dass die Zuteilung der Kommunen in die jeweiligen Mietstufen überwiegend 

unverändert geblieben ist. Der DMB hält dies nicht für sachgerecht, insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass im Durchschnitt 2021 die Angebotsmieten im Bestand um 3,7 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr auf eine Kaltmiete von 8,46 Euro/m²/Monat gestiegen sind6. Dabei 

war der Anstieg in Mittel- und Kleinstädten sogar noch größer als in den Metropolen. Warum 

laut Referentenentwurf sogar 187 Gemeinden in den Mietstufen herabgestuft werden 

sollen, ist unverständlich. Der DMB geht nicht davon aus, dass die Mieten in diesen 

Gemeinden wesentlich zurückgegangen sind.  

 

III. Berücksichtigung der Bruttowarmkosten durch dynamische Heizkosten- 

und Stromkostenkomponenten bei der Wohngeldberechnung 

Der DMB begrüßt die Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente ausdrücklich. 

Neben der als sachgerecht bewerten Höhe von 2 Euro je Quadratmeter Richtfläche7, wird auch 

begrüßt, dass die Komponente keiner Begrenzung durch die Höchstbeträge nach § 12 Absatz 

1 WoGG unterliegt. Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern ist 

zum September 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 133 % angestiegen, von 6,35 Cent/kWh 

auf durchschnittlich 14,77 Cent/kWh8. Das bedeutet, dass die Heizkosten der Mieterinnen und 

Mieter sich bei gleichem Verbrauch beim Energieträger Gas im Mehrfamilienhaus mehr als 

verdoppeln werden. Und zwar von rund 70 Euro im Monat auf 164 Euro bzw. von 844 Euro 

im Jahr auf 1.964 Euro bei einem Verbrauch von rund 13.300 kWh/Jahr. Pauschal kann daher 

die Annahme des Ministeriums nachvollzogen werden, wonach die Komponente die zu 

erwartenden Mehrkosten im Energiebereich im Vergleich zu 2020 abdeckt. Denn in Summe 

macht die Komponente bis zu 96 Euro pro Monat für einen 1-Personen-Haushalt aus. Aus 

Sicht des DMB wäre die Komponente allerdings treffsicherer, wenn diese nach Energieträger 

gestaffelt und dynamisch gestaltet wäre. Auch bleiben Stromkosten weiter unberücksichtigt.  

 

IV. Entbürokratisierung der Wohngeldbeantragung und vereinfachtes 

Auszahlungsverfahren zur schellen und effektiven Umsetzung der Reform 

Die Beantragung von Wohngeld muss dringend entbürokratisiert und deutlich erleichtert bzw. 

beschleunigt werden. Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten der Wohngeldämter variieren im 

                                                
6 Vgl. ZIA Gutachten 2022,  
7 „Der Zuschlag auf die zu berücksichtigende Miete oder Belastung beträgt 2,00 Euro je Quadratmeter Richtfläche pro Monat, um 
Wohngeldhaushalte pauschal bei den Heizkosten zu unterstützen. Im Durchschnitt aller Wohngeldhaushalte führt dieser Zuschlag 
zu einem höheren Wohngeld von 1,20 Euro je Quadratmeter Richtfläche.“ S. 60, Referentenentwurf.  
8 Vgl. BDEW: Gaspreisanalyse, September 2022, Link. 

https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2022/02/Fruhjahrsgutachten-2022-kurz.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-Gaspreisanalyse_no_dw_halbjaehrlich_Ba_online_16092022.pdf
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Moment zwischen 12 Monaten in München und 5 bis 6 Monaten in Berlin oder Hamburg. Für einen 

einzelnen Wohngeldantrag sind bis zu 250 Angaben zu tätigen, die unzähligen einzureichenden 

Nachweise kommen erschwerend hinzu. Für viele potentiell Antragsberechtigte wirkt das 

abschreckend. Aktuell beziehen rund 700.000 Haushalte Wohngeldzuschüsse. Der Kreis der 

BezieherInnen könnte jedoch rund zweimal so groß sein, da viele Haushalte ihr Anspruchsrecht 

nicht wahrnehmen. Diese Defizite versucht der vorliegende Referentenentwurf mit beschleunigten 

Auszahlungen, verlängerten Bewilligungszeiträumen und vereinfachten Einkommens-

anrechnungen entgegenzuwirken. Diese sicherlich begrüßenswerten Maßnahmen werden 

überlasteten Wohngeldämtern allerdings kaum helfen, wenn diese ab Anfang des Jahres mit einer 

Verdreifachung der zu bearbeitenden Anträge rechnen müssen. Hier ist, gerade vor dem 

Hintergrund der Energiepreiskrise, weiterer Reformbedarf nötig.  

 

V. Einführung einer Klimakomponente für Empfänger von Wohngeld im 

Rahmen energetischer Sanierungen 

Seit Jahren wird ein zusätzliches Klimawohngeld bzw. eine Klimakomponente beim Wohngeld 

diskutiert und ist im aktuellen Koalitionsvertrag auch enthalten. Diese Komponente wird in Form 

eines Zuschlags auf die Miethöchstbeträge in der Reform berücksichtigt9. Da es sich um eine 

pauschale Anhebung des Mietniveaus - also die in der Wohngeldberechnung zu 

berücksichtigende Miete – handelt, wäre auch hier eine treffsichere Variante sachgerechter 

gewesen. Der DMB hätte eine konkret an der Modernisierungsumlage ausgerichtete 

Komponente zur Abbildung der individuellen Wohnkostenbelastung befürwortet.  

 

VI. Dauerhafter Heizkostenzuschuss für alle einkommensschwachen 

Haushalte 

Mieterinnen und Mieter, die die hohen Energiekosten nicht mehr aus eigener Kraft zahlen 

können, brauchen zumindest für die Dauer der Energiekrise staatliche Unterstützung in Form 

von dauerhaften Heizkostenzuschüssen. Denn im untersten Einkommensdezil bezieht nur 

gut die Hälfte der Haushalte Sozialtransfers. Die monatlichen Zuschüsse sollen 

flächendeckend sowie steuerfrei insbesondere für einkommensschwache Haushalte 

ausgezahlt werden und gerade auch Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende und 

Auszubildende einschließen. 

                                                
9 „Der Zuschlag auf die Miethöchstbeträge ergibt sich durch Multiplikation der strukturellen Anhebung des Mietniveaus um 40 
ct/qm und Monat mit den Richtwohnflächen des Wohngeldes.“ S. 61 Ref.-Entwurf. 
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Präambel 
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e. V. vertritt als größter deutscher Branchendachver-
band bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommu-
nale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- 
und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rd. 
6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der 
GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 %  
aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. 
 
Ferner ist der GdW genossenschaftlicher Spitzenverband im Sinne 
des Genossenschaftsgesetzes und vertritt zusammen mit seinen 
regionalen Prüfungsverbänden über 1.800 Wohnungsgenossen-
schaften. 
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1  
Vorbemerkung zum Verfahren 
 
Der GdW kritisiert deutlich, dass die Frist zur Stellungnahme  
24 Stunden beträgt.  
 
Dies erscheint vor dem Hintergrund der Bedeutung von Heizkos-
tenzuschuss und dem Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des 
Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz) für Millionen von Haushal-
ten und Vermietern sowie der notwendigen Umsetzung in den 
Städten und Kommunen schwer nachvollziehbar. Durch dieses 
Verfahren ist eine vertiefende Befassung der beteiligten Verbände 
kaum möglich. Der Sinn und Zweck der Verbändebeteiligung 
kann durch dieses Verfahren kaum erreicht werden.   
 
Vor diesem Hintergrund beschränken wir uns auf die wesentli-
chen Aspekte der eingebrachten Entwürfe und verweisen auf 
unsere bisherigen Stellungnahmen zum Wohngeld 
https://www.gdw.de/downloads/stellungnahmen/gdw-stellung-
nahme-zum-gesetzentwurf-zur-staerkung-des-wohngeldes/. 
 
Im Übrigen aber behalten wir uns eine weitergehende Bewertung  
unter anderem im Rahmen der weiteren parlamentarischen Bera-
tungen vor. 
 
 
2  
Heizkostenzuschuss und Wohngeld-Plus-Gesetz behandeln 
nur Symptome. Daher: Gaspreisdeckel/Strompreisdeckel – 
jetzt! 
 
2.1  
Ausgangslage – Preisexplosion mit Breitenwirkung 
 
Die Explosion der Gas- und Strompreise führt nicht nur zu gesamt-
ökonomischen Verwerfungen, sondern zu bereits schon jetzt er-
kennbaren gesamtgesellschaftlichen und sozialen Verwerfungen. 
Dabei stehen die Auswirkungen der Preise im Markt erst am  
Anfang. Der Winter steht bevor, die Abschlüsse von Neuverträgen 
der Energieversorger mit ihren Kunden, in denen sich die erhöhten 
Preise manifestieren, gewinnen erst jetzt an Breite und die 
Gasumlage tritt erst zum 1. Oktober in Kraft. Die aktuelle Prog-
nose des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) und des Instituts 
für Wirtschaftsforschung Halle (IHW), die mit 0,7 % sinkendem BIP 
eine Rezession für 2023 errechnet haben, verdeutlicht dies in 
drastischer Form. Wir befinden uns leider erst am Anfang der 
Krise.  
 
Die bisherigen Folgen des weitgehenden Neubaustopps in der 
Wohnungswirtschaft aufgrund der Gaspreissituation, weiterer infla-
tionärer Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen, kombiniert mit 
drastisch verschlechterter Förderung, sind daher nur die Spitze 
des Eisbergs. Unternehmen, die viel Gas und/oder Strom benöti-
gen, werden in hoher Zahl insolvent gehen. 
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 Die Breitenwirkung der Preisexplosion ist gefährlich. 
 
 Die Verwerfungen drohen massive Arbeitslosigkeit nach sich 

zu ziehen. 
 
 Diese Breitenwirkung lässt sich durch kleinteilige Maßnahmen 

für abgegrenzte Zielgruppen nicht abfedern. 
 
Zudem wirken die geplanten Instrumente der Wohngeldreform und 
des Zweiten Heizkostenzuschusses zu spät und sind sehr schwer 
treffsicher zu operationalisieren. 
 
2.2  
Instrumente müssen ebenfalls Breitenwirkung entfalten – 
Gaspreisdeckel | Strompreisdeckel 
 
Der GdW sieht vor dem beschriebenen Hintergrund die in Punkt 4 
des Koalitionsbeschlusses vom 3. September 2022 erwähnten 
"Preisdämpfungsmodelle für den Wärmemarkt" als zentral an. 
 
Wörtlich heißt es: "In Europa werden aktuell verschiedene 
Preisdämpfungsmodelle für den Wärmemarkt etabliert oder disku-
tiert. Auch in Deutschland gibt es diese Diskussion, etwa zu einem 
Grundkontingent im Wärmebereich. Es wird daher eine Experten-
kommission mit Vertreterinnen und Vertretern u. a. aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbraucherschutz einge-
setzt, die zeitnah klären soll, ob und wenn ja, wie ein solches  
Modell in Deutschland oder Europa realisierbar ist." 
 
Ein genereller Gaspreisdeckel bietet Kalkulierbarkeit für Unterneh-
men und für Verbraucherinnen und Verbraucher. Für die Woh-
nungsunternehmen ist eine solche Verlässlichkeit Grundvoraus-
setzung für verbleibende, vorsichtige Investitionsplanungen. Zur 
Finanzierbarkeit eines solchen Gaspreisdeckels ist auszuführen: 
 
 Die Kosten der Gaspreissituation kommen auf den Staat ohne-

hin zu: Ohne Gaspreisdeckel in verstreuter Form, ohne Über-
sicht und weniger wirksam (in Form von Arbeitslosengeld,  
erhöhten Kosten der Unterkunft, höheren Liquiditätshilfen für 
Unternehmen etc.). Mit einem Gaspreisdeckel wäre jedoch 
eine klare, transparente Linie gegeben, die eine gewisse Beru-
higung in der Gesellschaft und im Markt bewirken könnte, da 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen eine gewisse  
Sicherheit und Kalkulationsgrundlage erhielten. Genau mit die-
ser Argumentation hat der SPD-Vorsitzende, Lars Klingbeil, 
kürzlich im ARD-Sommerinterview einen Strompreisdeckel  
begründet – sie gilt für einen Gaspreisdeckel analog. 

 
 Die aktuelle Situation ist eine Notstandssituation. Es ist zielfüh-

render, sich ehrlich zu erklären und einen Gaspreisdeckel zu 
finanzieren, anstatt mit vermeintlich günstigeren Instrumenten 
zu arbeiten, deren Folgekosten im Bereich der Daseinsfür-
sorge noch gar nicht abzusehen sind. 

  
In anderen EU-Staaten sind teilweise bereits Gaspreisdeckel in 
Kraft getreten (Frankreich), oder es wird konkret hierüber nachge-
dacht bzw. daran gearbeitet (Tschechische Republik, Belgien). 
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Auch die EU-Kommission erarbeitet Vorschläge für einen gede-
ckelten Gaspreis. Es gibt mithin Orientierungspunkte für die Bun-
desrepublik Deutschland. 
 
Aus den dargelegten Gründen begrüßt der GdW den Strompreis-
deckel und die Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis. 
Dies ist der richtige Weg, der auf die Gaspreissituation umgelegt 
werden muss.  
 
Der GdW wird diese Aspekte in der Expertenkommission, die bis 
Ende Oktober die Realisierbarkeit solcher Modelle klären soll, mit 
Nachdruck einbringen.  
 
 
3  
Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Heizkostenzuschussgesetzes (Heizkostenzuschuss II) 
  
3.1  
Vorbemerkung  
 
Im Anschluss an das zum 1. Juni 2022 in Kraft getretene Heizkos-
tenzuschussgesetz (HeizkZuschG) – im Folgenden: Heizkostenzu-
schussgesetz I) – soll aufgrund der nach Jahresbeginn 2022 wei-
ter stark gestiegenen Energiepreise und in Erwartung weiter zu-
nehmender Belastungen ein zweiter Heizkostenzuschuss die  
berechtigten Haushalte bzw. Empfängerinnen und Empfänger von 
diesen weiteren Belastungen im Jahr 2022 entlasten.  
 
Der GdW begrüßt, dass die Bundesregierung nunmehr einen 
Heizkostenzuschuss II auf den Weg bringt.  
 
Spätestens aber seit Inkrafttreten des Heizkostenzuschussgesetz I 
am 1. Juni 2022 war aufgrund der drastischen Preissteigerung auf 
den Gas- und Energiemärkten vorhersehbar, dass ein einmaliger 
Heizkostenzuschuss nicht ausreicht.  
 
In der öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages vom  
9. März 2022 zum Heizkostenzuschuss I drängte der GdW daher 
gemeinsam mit den weiteren Sachverständigen auf eine unmittel-
bar zu erarbeitende Reform des Wohngelds, die die strukturellen 
Unterschiede zu den Kosten der Unterkunft beseitigt und eine 
Klima- und Heizkostenkomponente umfasst.  
 
Die Vorschläge hierzu lagen spätestens mit Anhörung zum Wohn-
geldstärkungsgesetz vom 25. September 2019 vor.  
 
Zentral aber ist:  
 
Mit der Verabschiedung eines Bundesgesetzes allein ist das 
Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern noch nicht angekom-
men.  
 
Die Wohngeldstellen müssen auf den Aufgabenzuwachs personell 
und sachlich vorbereitet und insofern gestärkt werden. Das Bewilli-
gungsverfahrens während der "Corona-Pandemie" zeigte und 
zeigt, dass die Wohngeldstellen dringend digitalisiert werden müs-
sen.  
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Notwendig ist eine Digitalisierungsoffensive für die Wohn-
geldstellen. Ansonsten – dies berichten uns insbesondere die 
kommunalen Spitzenverbände – verzögert sich die Auszahlung  
allein aufgrund der vorzunehmenden Programmierung der EDV 
um mehrere Monate. Diesbezüglich wird auf die Stellungnahmen 
der kommunalen Spitzenverbände verwiesen, mit denen der GdW 
auch in dieser Frage eng zusammenarbeitet.     
 
Der GdW kritisiert daher,  
 

 dass eine dringend erforderliche grundsätzliche Reform 
des Wohngelds erst jetzt – und nicht schon nach Inkrafttre-
ten des Heizkostenzuschussgesetzes I – angestoßen wird.  
 

Der GdW fordert dringend 
 

 eine Digitalisierungsoffensive für die Wohngeldstellen zur 
Umsetzung des Heizkostenzuschussgesetzes II sowie des 
parallel behandelten Wohngeld-Plus-Gesetzes.     

 
3.2  
Zum Empfängerkreis 
 
Nach dem Entwurf des zweiten Heizkostenschusses sollen Perso-
nen einen Heizkostenzuschuss erhalten, die in mindestens einem 
der Monate September 2022 bis Dezember 2022 Wohngeld bezo-
gen haben.  
 
Anspruch auf den zweiten Heizkostenzuschuss haben auch: 
 
 nicht bei den Eltern wohnende Auszubildende, denen Leistun-

gen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz für min-
destens einen Monat im Zeitraum vom 1. September 2022 bis 
31. Dezember 2022 bewilligt wurden und 

 
 Aufstiegsfortbildungsteilnehmende, denen ein Unterhaltsbei-

trag nach § 10 Absatz 2 des Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetzes für mindestens einen Monat im Zeitraum vom 1. Sep-
tember 2022 bis 31. Dezember 2022 bewilligt wurde. 

 
Bewertung des GdW:  
 
Der Empfängerkreis entspricht dem Heizkostenzuschussgesetz I. 
Lediglich der Bewilligungszeitraum wurde entsprechend ange-
passt. Dies gilt auch für Personen nach Abs. 3 des Entwurfs.   
 
Sofern das Wohngeld-Plus-Gesetz tatsächlich zum 1. Januar 2023 
in Kraft tritt, erscheint der Bewilligungszeitraum nachvollziehbar.  
 
Im Kern aber wird der Empfängerkreis im Rahmen des Heizkos-
tenzuschussgesetzes II nicht erweitert. Dies erfolgt durch das 
Wohngeld-Plus-Gesetz.  
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3.3  
Zur Höhe 
 
Die Höhe des zweiten Heizkostenzuschusses soll sich grundsätz-
lich nach der Anzahl der bei der Wohngeldbewilligung berücksich-
tigten Haushaltsmitglieder richten.  
 
Der Heizkostenzuschuss soll betragen:  
 
1. ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied 415 EUR  

(HZK I: 270 EUR)  
2. zwei berücksichtigte Haushaltsmitglieder 540 EUR  

(HZK I: 350 EUR), 
3. jedes weitere berücksichtigte Haushaltsmitglied 100 EUR  

(HZK I: 70 EUR). 
 
Im Übrigen soll der zweite Heizkostenzuschuss 345 EUR (230 
EUR) betragen.  
 
Bewertung des GdW: 
 
Der zweite Heizkostenzuschuss wird gegenüber dem ersten  
Zuschuss erhöht. Allerdings ist vollkommen fraglich, wie sich der 
Gaspreis weiter entwickelt – ohne Gaspreisdeckel.  
  
Laut dem Verbraucherportal Verivox betrug der Gaspreis im Juni 
2022 noch 12,88 Cent/Kilowattstunde (kWh). Im September liegt 
er bei 21,75 Cent/Kilowattstunde (kWh). Innerhalb von nur drei 
Monaten hat sich damit der Gaspreis für bundesdeutsche Haus-
halte verdoppelt.  
 
Der Entwurf fixiert den Zuschuss auf einen festgelegten Betrag. 
Dieser Betrag kann jedoch vom tatsächlichen Preis zum Zeitpunkt 
des Bedarfs abweichen.  
 
Dies erscheint aufgrund des drastischen Anstiegs der Verbrau-
cherpreise für Energie nicht sachgerecht.    
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Insofern regt der GdW an,  
 

 die Höhe des Heizkostenzuschusses dynamisch auszuge-
stalten, da Heizkosten starken Unterschieden unterworfen 
sind, u. a. abhängig von der Vertragsgestaltung der Woh-
nungsunternehmen zum Versorger, dem Zeitpunkt der  
Betriebskostenforderung, dem Wärmeenergieträger und 
anderen Faktoren. 
 

3.4  
Verzicht auf Rückforderung 
 
Auf die Rückforderung soll auch mit Heizkostenzuschussgesetz II 
verzichtet werden. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Geset-
zes. Die Begründung bedarf hier aber noch einer redaktionellen 
Überarbeitung bzw. Klarstellung, vgl. S. 14.     
 
 
4  
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Wohngelds 
(Wohngeld-Plus-Gesetz) 
  
4.1  
Vorbemerkung 
  
Der Entwurf sieht die Einführung einer dauerhaften Heizkosten-
komponente sowie einer Klimakomponente bei gleichzeitiger Aus-
weitung der Anspruchsberechtigung vor. Zukünftig sollen insge-
samt 2 Mio. Haushalte in Zeiten stark steigender Kostenbelastun-
gen mit einem verbesserten Wohngeld unterstützt werden.  
 
Vorgesehen sind eine dauerhafte Heizkostenkomponente sowie 
die Einführung einer Klimakomponente. 
 
Wesentlich ist weiter die ergänzende Anpassung der Wohngeldfor-
mel, die auch an den Einkommensrändern des Wohngeldes eine 
durchschnittliche Wohnkostenbelastung von rd. 40 % gewährleis-
tet und zusätzlichen Haushalten einen Anspruch auf Wohngeld  
ermöglicht.  
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Über die Erhöhung des Wohngeldes sollen Wohngeldstellen ent-
lastet werden: 
  
 Um in Einzelfällen oder bei erhöhtem Geschäftsgang in den 

Wohngeldbehörden eine zügige Auszahlung der erhöhten 
Wohngeldbeträge zugunsten der Wohngeldhaushalte zu  
ermöglichen, ist die Möglichkeit einer vorläufigen Zahlung vor-
gesehen. Diese vorläufige Zahlung steht für den Fall, dass kein 
Wohngeldanspruch bestanden hat, unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung. 

 
 Um den Wohngeldbehörden in Bezug auf die Bemessung des 

Bewilligungszeitraumes mehr Flexibilität einzuräumen und die 
betroffenen Wohngeldhaushalte auch von bürokratischen Ver-
pflichtungen zu entlasten, wurde insbesondere bei gleichblei-
benden Verhältnissen die Möglichkeit eröffnet, den Bewilli-
gungszeitraum auf bis zu 18 Monate zu verlängern. 

 
 Bei der Zurechnung einmaligen Einkommens wird der Zurech-

nungszeitraum zukünftig von drei Jahren auf ein Jahr verkürzt. 
Dies soll zu Erleichterungen bei der Antragstellung führen und 
den betroffenen Einzelfällen gerecht werden. 

 
Bewertung des GdW:  
 
Das Wohngeld-Plus-Gesetz kann ein wesentlicher Baustein sein, 
um auch mittlere Einkommensschichten zu entlasten. Es setzt 
zahlreiche Forderungen des GdW um, wie die Einführung einer 
Klimakomponente im Wohngeld sowie eines Heizkostenzuschus-
ses.   
 
Insofern begrüßt der GdW die wesentlichen Elemente des Ent-
wurfs. Insbesondere die Verbreiterung des Empfängerkreises 
ist ein richtiger und wichtiger Schritt.  
    
Allerdings wurde versäumt, die damaligen Beratungen im Rahmen 
des Wohngeldstärkungsgesetzes aufzugreifen und etwa aktuelle 
Preissteigerungen beim Wohngeld stärker und schneller zu  
berücksichtigen. Dies auch, um den sog. "Drehtüreffekt" (Hin- und 
Herwechseln von Leistungsberechtigten zwischen der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende und der Sozialhilfe) zu vermeiden.  
 
Die als Grafik unter 3.3 dargestellten drastischen Preissteigerun-
gen zeigt die Notwendigkeit der schnellen Dynamisierungen. Und 
eben nicht, wie bislang noch, aller zwei Jahre.   
 
Der GdW 
 

 begrüßt die im Entwurf vorgesehene Einführung der Klima-
komponente, den Heizkostenzuschuss sowie die Verbreite-
rung des Empfängerkreises.   

 
Der GdW fordert jedoch weiterhin:    
 

 Eine Annäherung der Leistungsgrundsätze im Wohngeld 
und den Unterkunftskosten nach SGB II. Wie schon bei 
den Kosten der Unterkunft nach SGB II muss auch beim 
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Wohngeld eine jährliche Anpassung an die Preis- und 
Lohnentwicklung gesetzlich vorgeschrieben werden. 
 

Und:  
 
Trotz der vorgesehenen Vereinfachung für die Wohngeldstellen im 
Rahmen der vorläufigen Zahlung des Wohngelds nach § 26a 
des Entwurfs bleibt es dabei, dass der Verwaltungsaufwand für die 
Wohngeldstellen drastisch ansteigt.  
 
Die Verbreiterung des Wohngeldes erfordert immer eine Prü-
fung durch die Wohngeldstellen. Die neuen gesetzlichen Anfor-
derungen erfordern eine EDV-technische Unterstützung. Für die 
online-Unterstützung fehlt es an den notwendigen Schnittstellen 
und Programmen. Notwendig sind weiter fachlich geschultes Per-
sonal und überdies eine Aufstockung der personellen Kapazitäten.  
 
Wenn diese Voraussetzungen nicht parallel zur Reform ange-
gangen werden, droht ein Szenario auf Kosten der Kommu-
nen und auf Kosten der Vermieterinnen und Vermieter.  
 
Und: Gerade auch auf Kosten derjenigen, die auf das Wohn-
geld dringend angewiesen sind.    
 
Können die genannten Voraussetzungen nicht erbracht wer-
den – was aufgrund der Kürze der Zeit nicht angenommen 
werden kann – sind entsprechend den Regelungen im SGB II 
– Abschlagszahlungen vorzunehmen. Hier könnten die Rege-
lungen zu SGB II im Rahmen der Corona-Hilfen aufgegriffen 
werden.    
 
Es ist nicht vermittelbar, wenn ein Bundesgesetz zwar einen recht-
lichen Rahmen schafft, die Umsetzung vor Ort aber nicht gelingen 
kann.   
 
Bereits jetzt schon stellen Wohnungsunternehmen vereinzelt 
wieder private Sicherheitsdienste ein.   
 
Aufgrund des befürchteten Szenarios sollte es auch so wenig 
Rückforderungen wie möglich geben.     
 
4.2  
Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente beim 
Wohngeld 

 
 Das vorgesehene Konzept knüpft unmittelbar an die Heizkosten-

komponente der Jahre 2009 und 2010 an. Die dauerhafte Heiz-
kostenkomponente im Wohngeld soll dabei die durchschnittlichen 
Wohnflächen in Abhängigkeit der Anzahl der Haushaltsmitglieder 
(sog. Richtflächen in der Systematik des Wohngeldes) berücksich-
tigen. Der Zuschlag auf die zu berücksichtigende Miete oder  
Belastung beträgt 2 EUR/m2 Richtfläche pro Monat, um Wohngeld-
haushalte pauschal bei den Heizkosten zu unterstützen. 
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 Bewertung des GdW:  
 
 Die Heizkostenkomponente muss ausschließlich zweckgebunden 

und gesondert ausgewiesen sein. 
 

Bei pauschalierten Zahlungen je Quadratmeter werden die  
momentan sehr unterschiedlichen Kostenbelastungen der Haus-
halte außer Acht gelassen. So kann es sein, dass Haushalte kaum 
stärker belastet sind, da Preisbindungen existieren. Hier würde 
eine Überkompensation erfolgen. Andererseits gibt es viele Fälle, 
in denen eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Preisent-
wicklung bereits vorliegt.  
 
Zumindest sollte daher ein abgestuftes Modell entsprechend der 
Mehrkosten gewählt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
dieser ganz Punkt wegen augenfälliger Ungerechtigkeit negativ 
auf den Bund zurückfällt. 
 
Auch hier gilt:  
 
Die Höhe muss dynamisch ausgestaltet sein und überprüft wer-
den. Die Heizkostenkomponente ist also nicht statisch zu bestim-
men, sondern in Relation zu den tatsächlichen Energiekosten – 
auch wenn diese wieder sinken.    

 
4.3  
Klimakomponente im Wohngeld  
 
Die Einführung der Klimakomponente im Wohngeld erfolgt in Form 
eines Zuschlags auf die Höchstbeträge. Der Zuschlag auf die Miet-
höchstbeträge beträgt 0,40 EUR/m2 und wurde durch Multiplikation 
der strukturellen Anhebung des Mietniveaus und Monat mit den 
Richtwohnflächen des Wohngeldes errechnet.  
 
Bewertung des GdW:  
 
Die Klimakomponente im Wohngeld als Auftrag aus dem Koaliti-
onsvertrag ist grundsätzlich zu begrüßen. Damit wird eine langjäh-
rige Forderung des GdW und vieler anderer Verbände und Exper-
ten umgesetzt.  
 
Auch die gewählte Form des Zuschlags ist als bürokratiearme  
Lösung zu begrüßen.  
 
Allerdings wird die Höhe von 0,40 EUR/m2 nicht ausreichen.  
Er berücksichtigt nicht die drastischen Preissteigerungen zur 
Durchführung der Baumaßnahmen.     
 
Hinweis:  
 
Innerhalb der kurzen Frist zur Stellungnahme kann eine Bewer-
tung der ab dem 1. Januar 2023 geltenden Mietenstufen der  
Gemeinden nicht erfolgen. Ein erster Blick zeigt hier aber mögli-
chen Nachbesserungsbedarf. Warum etwa die Stadt Münster "run-
tergestuft" werden soll, ist nicht nachvollziehbar.   
 
 



 

11 
 

5  
Mehr Aufklärung zur Wohngeldberechtigung 
 
Verstärkt werden wir von unseren Mitgliedsunternehmen darauf 
hingewiesen, dass offenbar viele Mieterinnen und Mieter nicht wis-
sen, dass sie einen Anspruch auf Wohngeld haben.  
 
Dies scheint gerade für ältere Menschen der Fall zu sein. Laut 
Wohngeld- und Mietenbericht 2018 waren im Rahmen der letzten 
Erhebung im Jahr 2017 fast die Hälfte (48 %) Rentner. Aber  
gerade ältere Menschen nehmen häufiger Transferleistungen trotz 
Rechtsanspruch nicht in Anspruch.  
 
So geht die Verteilungsforscherin Irene Becker auf Basis der re-
präsentativen Daten des sozialökonomischen Panels bei der 
Grundsicherung im Alter von einer leistungsspezifischen Dunkel-
ziffer von etwa zwei Drittel (78 %) aus.  
 
Aber auch bei den übrigen Haushalten ist davon auszugehen, 
dass nicht jeder Berechtigte auch tatsächlich Wohngeld in  
Anspruch nimmt. Ein Grund dafür wäre, dass über mögliche  
Ansprüche auf Wohngeld nur unzureichend hingewiesen wird.  
 
Den Hinweis über die Möglichkeit des Wohngeldbezuges auf den  
Internetseiten der Bundesministerien für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie für Arbeit und Soziales werden die  
Wenigsten wahrnehmen.  
 
Notwendig ist eine bessere Beratung vor Ort etwa durch die  
Deutsche Rentenversicherung oder durch die Bundesagentur für 
Arbeit. 
 
Auch der GdW wird aufgrund der vermehrten Hinweise seiner Mit-
gliedsunternehmen und Regionalverbände verstärkt auf die Mög-
lichkeiten des Wohngeldes hinweisen und entsprechende Handrei-
chungen erarbeiten.  
 
Dies gilt gerade jetzt! 
 
Der GdW fordert,  
 

 verstärkt über die Möglichkeit zur Beziehung von Wohn-
geld hinzuweisen und insbesondere die Rentenberater und 
Mitarbeiter in den Jobcentern entsprechend zu sensibilisie-
ren und zu schulen.   
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Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) ist als Dachverband von 13 Landesverbänden 

mit über zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Die Sozialrechts-

beratung und das Ehrenamt zeichnen den seit über 70 Jahren bestehenden Verband aus. 

Zudem vertritt der VdK die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere der 

Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sowie 

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. 

Der gemeinnützige Verein finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und ist parteipolitisch 

und konfessionell neutral. 

1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen der 

Umsetzung 

Das Ziel des Wohngeldes ist die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und 

familiengerechten Wohnens. Dieses Ziel kann vor dem Hintergrund der Erfordernisse zur 

umfassenden energetischen Sanierung des Gebäudebestandes und angesichts der stark 

steigenden Energiepreise aktuell auch mit dem durch die Fortschreibung (Dynamisierung) des 

Wohngeldes zum 1. Januar 2020 festgelegten Leistungsniveau und der Reichweite des 

Wohngeldes nicht erreicht werden. Die Wohnkostenbelastung an den Einkommensgrenzen 

des Wohngeldes ist aktuell erheblich und betrug im Jahre 2020 trotz Wohngeld in der Spitze 

über 50 Prozent des verfügbaren Einkommens. Angesichts dieser hohen 

Wohnkostenbelastungen an den Einkommensgrenzen des Wohngeldes und bei Haushalten, 

die knapp oberhalb der Wohngeldgrenze liegen, besteht dringender struktureller 

Anpassungsbedarf. Die Mehrbelastung dieser Haushalte bei den Wohnkosten wird durch den 

gegenwärtig starken Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten (Inflation) und 

insbesondere durch die drastischen Preissteigerungen bei den Energiekosten massiv 

verstärkt. 

Die Wohngeldreform enthält folgende drei Komponenten, die die strukturellen 
Mehrbelastungen der Wohngeldempfänger abfedern sollen: 

 Eine dauerhafte Heizkostenkomponente, um die erheblichen Mehrbelastungen durch 
die stark steigenden Heizkosten  zu berücksichtigen, 

 Eine dauerhafte Klimakomponente, durch die Mehrbelastungen durch energetische 
Sanierungen abgefangen werden sollen sowie 

 Anpassung der Wohngeldformel, durch die die Wohnkostenbelastung der Haushalte 
abgesenkt werden und zusätzlichen Haushalten der Zugang zum Wohngeld ermöglicht 
werden soll. 

 Weiterhin soll der Bezug von Wohngeld vereinfacht und beschleunigt werden: 

 Es wird die Möglichkeit einer vorläufigen Zahlung eingeführt unter dem Vorbehalt der 

Rückforderung, falls doch kein Wohngeldanspruch besteht. 

 Es wird die Möglichkeit eingeführt, den Bewilligungszeitraum auf achtzehn Monate zu 

verlängern, wenn gleichbleibende Verhältnisse zu erwarten sind. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt grundsätzlich, dass das Wohngeld weiter reformiert wird. Insbesondere die 

Erhöhung der Leistung und die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten sind sehr 

begrüßenswert. Dass mit der Einführung der Heizkostenkomponente eine langjährige 

Forderung des VdK umgesetzt wurde, ist ausgesprochen positiv. Die Ausgestaltung bleibt aber 

hinter unseren Erwartungen zurück. Ein pauschaler Betrag wird den sehr unterschiedlichen 

Belastungen nicht gerecht. Denn die Kosten variieren stark nach Heizungsart und Region. 

Damit Betroffene nicht allein wegen ihrer Heizkosten auf Grundsicherungsniveau rutschen, 

braucht es hier also die Berücksichtigung der sehr unterschiedlichen tatsächlichen 

Belastungen. 

Der VdK erhält aktuell sehr viele Zuschriften und Berichte aus seinen Rechtsberatungsstellen, 

nach denen es immer mehr Haushalte gibt, deren Heizkostenabschläge exorbitant gestiegen 

sind. Wurden vorher 200 Euro monatlich verlangt, sind die Forderungen jetzt bei 1000 Euro 

und in Extremfällen sogar bei 1700 Euro. Familien mit mittleren Einkommen und 

Rentnerhaushalte mit ausreichenden Renten, die bisher gut ausgekommen sind, können das 

finanziell nicht stemmen. Sie müssen sich verschulden und werden in die Privatinsolvenz 

getrieben. Die Bundesregierung verweist in ihrem dritten Entlastungspaket darauf, dass nun 

allen, die durch die Heizkosten in Bedrängnis kommen, im reformierten Wohngeld geholfen 

werden soll.  

Der VdK muss feststellen, dass der vorliegende Referentenentwurf dies nicht gewährleistet. 

Es werden zwar die Anhebung der Einkommensgrenzen mehr Haushalten der Zugang 

gewährt, aber da die Heizkosten eben nur als Pauschale berücksichtigt werden, werden die 

eben erwähnten Haushalte eben nicht erfasst.  

Weitere große Probleme sind die überlangen Bearbeitungszeiten und die komplizierten 

Antragsverfahren, die viele Berechtigte abschrecken. Viele Experten gehen davon aus, dass 

zwei Drittel der Berechtigten keine Anträge stellen, also die Nichtinanspruchnahme sehr hoch 

ist. Hier braucht es dringend eine Vereinfachung der Anträge und insbesondere 

Nachweispflichten müssen abgebaut werden. So ist es zum Beispiel absolut unnötig  

Kontoauszüge der letzten 3 Monate einzureichen. Es ist zwingend notwendig 

Zugangshindernisse abzubauen, um das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, nämlich 

die Ausweitung der Wohngeldhaushalte von rund 600.000 auf 2 Millionen, auch wirklich zu 

erreichen. Denn es ist eine Sache, mehr Menschen einen Anspruch auf Wohngeld 

einzuräumen und eine andere, dafür zu sorgen, dass das Wohngeld auch wirklich bei den 

Menschen ankommt. 
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2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Aufgrund der Kürze der Frist nimmt der Sozialverband VdK Deutschland im Folgenden nur zu 

den Punkten Stellung, die die aktuelle Energiepreiskrise betreffen. Eine ausführliche 

Stellungnahme zur grundsätzlichen Reform des Wohngelds folgt für das parlamentarische 

Verfahren. 

2.1. Heizkostenkomponente 

Die dauerhafte Heizkostenkomponente im Wohngeld berücksichtigt die durchschnittlichen 

Wohnflächen in Abhängigkeit der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Der Zuschlag auf die zu 

berücksichtigende Miete oder Belastung beträgt 2,00 Euro je Quadratmeter Richtfläche pro 

Monat, um Wohngeldhaushalte pauschal bei den Heizkosten zu unterstützen. Im Durchschnitt 

aller Wohngeldhaushalte führt dieser Zuschlag zu einem höheren Wohngeld von 1,20 Euro je 

Quadratmeter Richtfläche.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Einführung einer Heizkostenkomponente im Wohngeld sehr, da die 

Belastung durch die Heizkosten einen großen Anteil der Wohnkostenbelastung ausmacht.  

Haushalte mit kleinen Einkommen, die in Eigenheimen leben, wie es ja gerade in ländlichen 

Gebieten üblich ist, hatten bisher kaum Entlastungen durch das Wohngeld zu erwarten, denn 

ihre reinen Wohnkosten waren eher gering. Sie konnten aber mit ihren geringen Renten oder 

Löhnen die steigenden Heizkosten kaum mehr stemmen. Auch diese Haushalte können nun 

mehr vom Wohngeld profitieren, was wir sehr begrüßen. 

Es bleibt aber das grundsätzliche Problem, dass Haushalte ganz unterschiedlichen Heizkosten 

ausgesetzt sind. Es macht einen großen preislichen Unterschied, ob man mit Heizöl, Erdgas 

oder Fernwärme heizt. Dann sind die Preise auch regional ganz unterschiedlich, was an der 

örtlichen Anbieterstruktur liegt. Diese Unterschiede werden durch eine Pauschale eben nicht 

berücksichtigt. Die angesetzten 2 Euro pro Quadratmeter ergeben sich laut Referentenentwurf 

aus Berechnungen des vergangenen Durchschnittsverbrauchs.  

Der VdK befürchtet, dass dieser Wert zwar für einige Haushalte angemessen, aber für viele 

doch noch viel zu gering ist. Der VdK fordert deswegen eine differenzierte 

Heizkostenkomponente, wie sie ähnlich in der Grundsicherung existiert. Die angemessenen 

Heizkosten in der Grundsicherung werden nach dem jährlichen Heizkostenspiegel ermittelt. 

Dieser unterscheidet nach der Heizungsart und auch den lokalen Preisvorgaben.  Da diese 

Werte ja sowieso in den Kommunen jeweils für die Grundsicherung ermittelt werden müssen, 

liegen sie vor und können einfach auch von den Wohngeldbehörden mitgenutzt werden. Es 

würde somit nicht einmal zu mehr Verwaltungsaufwand, aber zu einer gerechteren Entlastung 

bei den Heizkosten führen. 

Überhaupt wäre es im Augenblick dringend notwendig, die tatsächlichen Heizkosten bei der 

Berechnung des Wohngeldes anzuerkennen. Die exorbitanten Energiepreissteigerungen 

sorgen dafür, dass viele Haushalte plötzlich Kosten haben, die in keinerlei 

Angemessenheitstabellen mehr passen. Aber nicht die Haushalte haben dies zu verschulden, 
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sondern die aktuelle Energiepolitik. Deswegen fordert der VdK auch ein Basiskontingent an 

preisgünstigen Gas und Strom für jeden Haushalt, damit bei allen Menschen die 

Grundversorgung gewährleistet ist. Es ist auch absolut fehl am Platz, wenn im 

Referentenentwurf davon gesprochen wird, dass man sich für die pauschale Leistung 

entschieden hat, damit keine Fehlanreize für die Empfängerhaushalte gesetzt werden. Den 

Menschen zu unterstellen, dass sie nicht richtig heizen würden und deswegen so hohe Kosten 

haben, verkennt die reale, aktuelle Situation für die Verbraucher.  

2.2. Vereinfachung der Verfahren 

Der Bewilligungszeitraum kann auf achtzehn Monate ausgeweitet werden und vorläufige 

Zahlungen können getätigt werden. Dies soll dem vereinfachten und beschleunigten Bezug 

des Wohngeldes dienen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Das Wohngeld soll jetzt schnell viele Menschen bei den hohen  Wohn- und Heizkosten 

entlasten. Die Menschen müssen jetzt die Rechnungen und die Miete bezahlen. Also brauchen 

sie das Geld sofort, damit sie im Winter nicht frieren müssen oder sogar auf der Straße stehen. 

Aber die Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen beträgt meist mehrere Monate bis sogar 

einem vollen Jahr, wie zum Beispiel in München. Deswegen ist es sinnvoll, vorläufige 

Zahlungen zu ermöglichen. Aber es ist nur eine Notlösung, die auch viele Nachteile haben 

kann, da entweder zu wenig gezahlt wird und die Betroffenen zu wenig zeitnahe Entlastung 

erhalten oder hohe Rückforderungen entstehen können, durch die die Betroffenen verschuldet 

sind und viel Verwaltungsauswand entsteht. 

Die eigentliche Lösung besteht in der konsequenten Entschlackung der Antragsverfahren. Uns 

wird immer wieder berichtet, dass viele potentielle Antragsteller abgeschreckt werden durch 

die vielen Formularseiten und einzureichenden Nachweise. Da wird nach dem Bargeld im 

Portemonnaie und Payback-Bonuszahlungen gefragt und die Kontoauszüge der letzten drei 

Monate verlangt. Davon abgesehen, dass viele Fragen unzulässig sind, da sie das Vermögen 

betreffen, welches nur in bestimmten Fällen geprüft werden darf, sind sie absolut unnötig und 

abschreckend. 

Der VdK fordert, dass nur absolut notwendigen Daten zum Einkommen und Wohnsituation 

abgefragt werden. So viele Informationen wie möglich müssen hier auch durch Datenabtausch 

erfasst werden, zum Beispiel beim Elterngeld oder bei den Rentenbezügen. Somit können 

Bewilligungszeiträume auch weit über die geplanten achtzehn Monate hinaus ermöglicht 

werden. Schließlich sind die Hälfte der Wohngeldhaushalte Rentnerhaushalte,  bei denen 

meist nur die Rente jährlich erhöht wird und dies durch die Deutsche Rentenversicherung 

automatisch übermittelt werden kann, so wie es in der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung schon üblich ist. 
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3. Fehlende Regelungen 

Nicht nur die Heizkosten müssen in die Berechnung des Wohngeldes einfließen, sondern auch 

die Stromkosten. Ohne Strom und damit den Betrieb von Licht, Warmwasserbereitung et 

cetera ist eine Wohnung nicht bewohnbar. Die Stromkosten sind somit als Wohnkosten zu 

betrachten. Auch die Strompreise steigen weiterhin an und belasten gerade einkommens-

schwache Haushalte sehr. Es braucht also dringend auch die Berücksichtigung der 

Stromkosten in einer dauerhaften Energiekostenkomponente des Wohngeldes. 

Die sprunghaften Preisanstiege momentan bestätigen, dass es einer jährlichen Anpassung 

des Wohngeldes bedarf. Die bisherige zweijährige Dynamisierung lässt einen zu großen 

Abstand, der dann dazu führen kann, dass die Entlastungswirkung bei den 

Wohngeldbeziehern extrem absinkt. 
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